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Beschluss-Nr.: Br-10-62/20

Beratungsfolge Version Sitzung Anw. Dafür Dag. Enth. Beschlossen

Beschlusstext:
Die Stadtverordnetenversammlung Brück beauftragt die Amtsverwaltung mit der Erarbeitung eines
Vorschlags zur verbindlichen Beteiligung Kinder und Jugendlicher an den sie betreffenden
Gremiendiskussionen und Beschlussvorlagen der Brücker Stadtverordnetenversammlung.
Insbesondere sollen die Ausgestaltung, Form und weitere Formalitäten unter Nutzung vorhandener
Netzwerke, bspw. mit Einbeziehung der Jugendkoordinatorin des Amtes Brück, geklärt werden. Eine
entsprechende Beschlussvorlage der Amtsverwaltung ist den Stadtverordneten noch vor der
Sommerpause 2020 vorzulegen.

 

Unterschrift / Datum:

Vorsitzender der SVV

Begründung

Die SVV Brück hat in der letzten Wahlperiode die rechtlich gebotene Beteiligung von Jugendlichen in
der Kommunalpolitik in Form der Bildung eines Kinder- und Jugendbeirates beschlossen.

Um diese in der Realität, bspw. bei den Planungen zur Errichtung des multifunktionalen
Erweiterungsbaus oder Gestaltungen des Bildungs- und Betreuungszentrums der Stadt Brück, besser
politisch und vor allen Dingen in verbindlicher Form einbeziehen zu können, muss schnellstmöglich
die Ausgestaltung der Kinder- und Jugendbeteiligung zwischen der Brücker Amtsverwaltung und den
kommunalen Brücker Volksvertretern in der Stadtverordnetenversammlung abgestimmt werden.

Deshalb sind durch die Brücker Amtsverwaltung entsprechende Vorschläge zu erarbeiten, mit den
Stadtverordneten zu diskutieren und ggf. weitere Beschlüsse zu fassen.

Ziel muss es unter anderem sein, die Ausstattung des multifunktionalen Erweiterungsbaus, geplante
Umfeldgestaltungen am Brücker Bildungs- und Betreuungszentrum und Neugestaltungen der
Sportstätten mit den betroffenen Kindern und Jugendlichen ausreichend abzustimmen.

Darüber hinaus soll die Beteiligung auch auf die Bereiche der sicheren Erreichung der Schulen und
Kitas in der Stadt sowie den weiteren Betreuungseinrichtungen in Brück und den Gemeinde- sowie
Ortsteilen erweitert werden.


